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Norm

StPO §90d

Rechtssatz

Die Erfüllung der vom Staatsanwalt oder (gemäß § 90b StPO) vom Gericht in einem Beschluss gemäß § 90d StPO

erteilten Au agen hat der Verdächtige (Beschuldigte) von sich aus (allenfalls unter Zwischenschaltung eines Vermittlers

nach § 29b BewHG) nach Ablauf der vom Staatsanwalt oder dem Gericht bestimmten Frist von höchstens sechs

Monaten nachzuweisen. Zur Klarstellung und e ektiven Kontrolle ist es - ähnlich wie bei der Erteilung von Weisungen

iSd § 51 StGB - daher notwendig, die gemeinnützige Leistung (gegebenenfalls die Schadensgutmachung oder den

sonstigen Tatfolgenausgleich) in der Entscheidung über die vorläu ge Verfahrensbeendigung hinreichend zu

umschreiben. Dazu genügt es, dass die Anzahl der Stunden präzise, die Art der Leistung und eine mögliche

gemeinnützige Stelle, bei der die Leistung zu erbringen ist, hingegen nur dem Grunde nach festgelegt wird. Die

Zuweisung zu einer konkreten gemeinnützigen Institution oder der Ort der Leistung können hingegen erst nach

Abklärung mit dem Vermittler bestimmt werden.

Entscheidungstexte

14 Os 24/05v

Entscheidungstext OGH 05.04.2005 14 Os 24/05v

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2005:RS0119849

Dokumentnummer

JJR_20050405_OGH0002_0140OS00024_05V0000_001

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/90b
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/90d
https://www.jusline.at/gesetz/bewhg/paragraf/29b
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/51
file:///Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20050405_OGH0002_0140OS00024_05V0000_000
https://www.jusline.at/entscheidung/287292
https://www.jusline.at/entscheidung/287292
https://www.jusline.at/entscheidung/373767
http://www.ogh.gv.at
file:///

	RS OGH 2005/4/5 14Os24/05v
	JUSLINE Entscheidung


